
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/11/17 7Ob648/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1983

Norm

ZPO §521a

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 521 a Abs 1 Z 2 ZPO idF der ZVN 1983 über die Zweiseitigkeit von Rekursen gegen

Aufhebungsbeschlüsse nach § 519 Abs 1 Z 3 ZPO ist nicht anzuwenden, wenn die Rekursfrist noch vor dem 01.05.1983

zu laufen begonnen hat.
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